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Pandemieplan für die Firma ...
Zwischen der Geschäftsleitung der ... AG und dem Betriebsrat der ... AG wird folgende freiwillige Betriebsvereinbarung über einen vorbeugenden Gesundheitsschutz in Form eines Pandemieplans geschlossen:
Präambel
Betriebsrat und Arbeitgeber stimmen überein, dass – insbesondere angesichts der Verbreitung und der Auswirkungen der Schweinegrippe – vorbeugender Gesundheitsschutz das Gebot der Stunde ist, und zwar nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht zugunsten des Arbeitgebers, sondern auch um die Arbeitnehmer des Unternehmens vor Gesundheitsschädigungen zu schützen.
§ 1 Persönlicher und räumlicher Geltungsbereich
	 
	(1) Die Vorschriften dieser Betriebsvereinbarung gelten für alle Arbeitnehmer einschließlich der leitenden Angestellten nach § 5 Abs. 3 BetrVG, jedoch ausschließlich der Aushilfskräfte und befristet Beschäftigten bei einer Beschäftigungsdauer von unter vier Monaten.

	 
	(2) Die Betriebsvereinbarung gilt räumlich für alle Betriebe und Nebenbetriebe sowie Betriebsteile des Unternehmens.


§ 2 Gegenstand
	 
	(1) Mit dieser Betriebsvereinbarung wird ein Pandemieplan (Anlage A) eingeführt, der in einen Hygieneplan und einen Schutzimpfungsplan untergliedert ist. Die erforderlichen Sachmittel wie Desinfektionsmittel, Seifen, Einweghandtücher, Einwegtaschentücher, Handschuhe, Gesichtsschutz, Impfstoffe gegen Schweinegrippe und Virusgrippe sowie Pflaster und Verbandsmaterial stellt das Unternehmen für die Arbeitnehmer kostenfrei zur Verfügung. Die Impfung erfolgt ebenfalls kostenfrei in der Sanitätsstation des Hauptbetriebs durch den Betriebsarzt bzw. Werksarzt.

	 
	(2) Als Ergänzung der Schutzmaßnahme ”Pandemieplan“ wird ein Plan für einen Selbsttest (Anlage B) angeboten, der den Arbeitnehmern in Loseblattform für die Mitnahme nach Hause zur Verfügung gestellt wird.

	 
	(3) Die Teilnahme an einer Schutzimpfung ist freiwillig, der einzelne Arbeitnehmer ist in der Entscheidung frei, ob er sich einer oder beiden Schutzimpfungen unterziehen will.

	 
	(4) Sowohl die Anlage A (Pandemieplan) als auch die Anlage B (Selbsttest) sind Bestandteil dieser Betriebsvereinbarung.

	 
	(5) Die Bekanntmachung dieser Betriebsvereinbarung erfolgt in den einzelnen Betrieben am Schwarzen Brett.


§ 3 Schlussbestimmungen
Diese Betriebsvereinbarung tritt am ... in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum 1. August des jeweiligen Jahres gekündigt werden. Für die Kündigung gilt das Schriftformerfordernis. Die Nachwirkung wird ausgeschlossen.
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	(Geschäftsleitung)
	(Betriebsrat)


[bookmark: _GoBack]
[image: ]    ©  WEKA MEDIA GmbH & Co. KG | Alle Angaben ohne Gewähr | Betriebsrat KOMPAKT |März 2020 | www.betriebsrat-kompakt.de
image1.png
[ J
Betriebsrat
T —— Ko MPAKT




image2.jpeg




